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Unterrichtung des Haushalts- und Finanzausschusses über ein
Zuweisungsgeschäft nach § 3 Absatz 6 Satz 1 NRW.BANK-Gesetz

Zuweisung einer Liquiditätsnothilfe für den Landesverband Lippe unter
dem Programm Kommunal.Corona

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Unterrichtung des Haushalts- und Finanzausschusses und Weiter¬

leitung an den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses

teile ich mit, dass ich die NRW.BANK gemäß § 3 Absatz 6 Satz 1
NRW.BANK Gesetz mit Zuweisungsschreiben vom 30. Dezember 2021
beauftragt habe, dem Landesverband Lippe bei entsprechend doku¬
mentiertem Bedarf eine Liquiditätshilfe in Gestalt eines (Liquiditäts-)
Kredits bis zu einer Höhe von 25 Millionen Euro aus dem Programm
Kommunal.Corona zur Verfügung zu stellen. Diese 25 Millionen Euro Jürgensplatz 1
sind aus dem Gesamtrahmen von 5 Milliarden Euro des Programmes 40219 Düsseldorf

Kommunal.Corona zu erbringen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen wurde aufgrund § 33a des Gesetzes über
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 - HHG 2022) vom
15. Dezember 2021 ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
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der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, eine globale, einmalig
nutzbare Haftungsfreistellung gegenüber der NRW.BANK für die aus
dem NRW.BANK-Programm „Kommunal.Corona  an Kommunen ge¬

währten Liquiditätsnothilfen bis zu einer Höhe von 5 Milliarden Euro zu
übernehmen.

Mit freundlichem Gruß
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